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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB ALB Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

A.1.1 Die Belange der Abfallentsorgung werden 
bei der Planung bereits berücksichtigt.  

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.1.2 Wir möchten jedoch bei der Planung auf 
folgenden Punkt hinweisen: 

Die Fläche des Sammelplatzes ist auf die 
Anzahl der zukünftigen Nutzer und zuge-
lassenen Abfallbehälter des Landkreises 
sowie die Gelben Tonnen für Leichtverpa-
ckungen abzustimmen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis wird in die Bebauungsvorschriften auf-
genommen. Zudem wird die Zone des Abfallsam-
melplatzes im zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans vergrößert. Nach aktuellem Stand der Vorha-
benplanung ist diese Fläche für die geplanten zwölf 
Wohneinheiten ausreichend groß dimensioniert.  

A.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 410 Baurecht und Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

A.2.1 Die nördlichen Gebäude sollen laut Be-
gründung eine gemeinsame Zufahrt von 
der Werner-von-Siemens-Straße erhalten. 
Diesbezügliche Festsetzungen fehlen je-
doch. Wir machen in diesem Zusammen-
hang darauf aufmerksam, dass die Vor-
schriften des öffentlichen Baurechts eine 
gesicherte Erschließung verlangen (vgl. § 
30 BauGB, § 4 Abs. 1 LBO). Ein Bebau-
ungsplan, dessen Festsetzungen nicht die 
wegemäßige Erschließung des Plange-
biets im Blockinnenbereich und somit 
keine ordnungsgemäße städtebauliche 
Entwicklung gewährleistet, kann sich als 
unwirksam erweisen (vgl. VGH München 
Urt. v. 26.2.2010 - 9 N 07.2333, Rn. 20, 
juris). 

Wir halten es daher für geboten, bereits 
auf Bebauungsplanebene die Vorausset-
zungen für eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung zu schaffen. Sofern keine an-
dere Erschließungsoption in Erwägung 
gezogen wird (etwa die Festsetzung von 
Verkehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauNVO), regen wir an, die für die Er-
schließung notwendigen Flächen durch 
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB zu belasten und die Inanspruch-
nahme der privaten Grundstücksflächen 
mit entsprechendem Gewicht in die Abwä-
gung einzustellen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt.  

Auf die Festsetzung von privaten Verkehrsflächen 
oder Geh- und Fahrrechten innerhalb des allgemei-
nen Wohngebiets (WA) kann verzichtet werden. Da 
es sich um ein einzelnes Grundstück handelt, ist die 
Erschließung über die Werner-von-Siemens-Straße 
gesichert. Es wird davon ausgegangen, dass wie 
vom Vorhabenplaner vorgesehen die Fläche über 
eine Wohneigentümergemeinschaft (WEG) gesi-
chert wird. 
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A.2.1.1 Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ist 
eine redaktionelle Berichtigung des Flä-
chennutzungsplans gemäß § 13a Abs. 2 
Ziffer 2 BauGB vorgesehen. Vor dem Hin-
tergrund der Verpflichtung, die Aktualität 
des Flächennutzungsplans zu gewährleis-
ten, wird empfohlen die entsprechende 
Berichtigung unmittelbar nach Inkraftset-
zung des Bebauungsplanes durchzufüh-
ren. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Nach Verfahrensabschluss wird eine zeitnahe FNP-
Berichtigung zugesichert. 

A.2.1.2 Wir bitten um Überprüfung auf Vollständig-
keit und Lesbarkeit der Bemaßungen/Ein-
tragungen in der Planzeichnung. Wir emp-
fehlen, fehlende Bemaßungen (z.B. Breite 
Terrasse Baufenster bei L3, Länge der 
Lärmschutzwände 3 und 4, Bemaßung 
Abfallsammelplatz und danebenliegende 
Stellplatzfläche) zu ergänzen und auf die 
Lesbarkeit aller Eintragungen (z.B. über-
deckte Eintragung unter Bezeichnung L4) 
zu achten. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Bemaßungen werden geprüft und ergänzt. 

Die Länge der Lärmschutzwand L3 wird nicht ver-
maßt, da sie gemäß der zeichnerischen Festsetzung 
entlang der Grundstücksgrenze verlaufen muss. Die 
Begründung wird hierzu ergänzt. 

A.2.1.3 Da das Baugebiet an zwei Erschließungs-
straßen liegt, weisen wir zur getroffenen 
Höhenfestsetzung unter Ziffer 1.3.2 darauf 
hin, dass hinsichtlich zwei nördlich gelege-
ner Baufenster nicht eindeutig erkennbar 
ist, welches die nächstgelegene Erschlie-
ßungsstraße ist. Dies wäre aufwendig zu 
ermitteln. Daher regen wir an, den einzel-
nen Baufenstern die maßgebliche Er-
schließungsstraße direkt zuzuordnen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Festsetzung wird zur Klarstellung wie folgt mo-
difiziert: Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfest-
setzungen gilt die Oberkante der Werner-von-Sie-
mens-Straße in der Mitte der straßenzugewandten 
Gebäudeseite (senkrecht zur Werner-von-Siemens-
Straße gemessen). 

A.2.1.4 Entsprechend der Begründung sollen auf 
dem gemeinschaftlichen Abfallsammel-
platz Mülltonnen gesammelt unterge-
bracht werden und er soll von Müllfahrzeu-
gen angefahren werden. Und gemäß der 
Ziffer 2.2.2 sind Nebenflächen wie Müll-
tonnen- und Abfallplätze dauerhaft gegen-
über dem Straßenraum abzuschirmen. Da 
das Abschirmen des Abfallsammelplatzes 
das Anfahren von Müllfahrzeugen jedoch 
behindern dürfte, sehen wir hier einen Wi-
derspruch. Wir regen an, diesen aufzulö-
sen. 

Dies wurde geprüft und wird berücksichtigt. 

Die örtliche Bauvorschrift in Bezug auf das Abschir-
men des Abfallsammelplatzes wird differenziert, so-
dass sich diese Festsetzung ausschließlich auf die 
dauerhaft genutzten Mülltonnenplätze an den ein-
zelnen Gebäuden, aber nicht auf die mit Abfallsam-
melstelle (AS) gekennzeichnete Fläche für das tem-
poräre Abstellen der Mülltonnen (am Tag der Abho-
lung) bezieht. 

A.2.1.5 Gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO können die 
Gemeinden zur Durchführung baugestal-
terischer Absichten [...] durch Satzung ört-
liche Bauvorschriften über die Notwendig-
keit oder Zulässigkeit und über Art, Gestal-
tung und Höhe von Einfriedungen treffen. 
Entsprechende Regelungen „aus Sicher-
heitsgründen“ können dagegen nicht auf § 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird in Bezug auf die Verwendung 
von Stacheldraht korrigiert. 
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74 LBO gestützt werden (vgl. Sauter, 61. 
EL April 2022, LBO BW § 74 Rn. 54).  

Außerdem halten wir die örtliche Bauvor-
schrift unter der Ziffer 2.3.6 für nicht hinrei-
chend bestimmt. Wir empfehlen, die Erfor-
derlichkeit nochmals zu überprüfen und 
gegebenenfalls ausreichend zu begrün-
den. 

 

Die örtliche Bauvorschrift in Bezug auf die freizuhal-
tenden Anfahrsicht wird gestrichen, da tote und le-
bende Einfriedungen bereits einen Mindestabstand 
von 2,50 m zu öffentlichen Verkehrswegen einhalten 
müssen. Zudem wird ein Hinweis aufgenommen, 
dass der private Grundstückseigentümer dafür 
Sorge zu tragen hat, dass im Bereich von Grund-
stückseinfahrten eine ausreichende Ein- und Aus-
fahrtssicht gewährleistet wird. Beeinträchtigungen 
beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m 
sind auszuschließen. 

A.2.1.6 Zur Zusammenstellung der Rechtsgrund-
lagen weisen wir auf die aktuelle Ände-
rung der LBO hin und empfehlen, die An-
gaben zu aktualisieren. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert. 

A.2.1.7 Nach den vorlegten Unterlagen wird eine 
Lärmschutzwand erforderlich. Wir weisen 
darauf hin, dass auch bauliche Anlagen, 
die keine Gebäude sind, Abstandsflächen 
einhalten müssen. Diese Anforderung ent-
fällt nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 LBO nur soweit, 
als die Wand nicht höher als 2,5 m oder 
ihre Wandfläche nicht mehr als 25 m² be-
trägt. Wir bitten dies bei der Planung ggf. 
zu berücksichtigen. 

Bauordnungsrechtlich besteht die Möglichkeit, dass 
für die Lärmschutzwände L1 (4,30 m Höhe) und L2 
(5,10 m Höhe) eine entsprechende Abstandsflä-
chenbaulast mit der Eigentümerin (Stadt) bzw. dem 
künftigen Eigentümer des westlich angrenzenden 
Gewerbebetriebs vereinbart wird. 

A.2.1.8 Die Zufahrt zu den Stellplatz- und Carport-
flächen erfolgt entlang der Grundstücks-
grenze. Die Baufenster weisen einen Ab-
stand von 3,4 m zur Grundstücksgrenze 
auf. Die Stellplatzflächen müssen in einem 
Winkel von 90° angefahren werden. Au-
ßerdem ist eine Stellplatzflächen noch 
durch die geplante Lärmschutzwand be-
grenzt. Nach § 4 Abs. 3 der Garagenver-
ordnung müssen Fahrgassen, die unmit-
telbar der Zu- und Abfahrt von Garagen-
stellplätzen dienen und in einem Winkel 
von 90° angeordnet sind, bei 2,5 m breiten 
Garagenstellplätzen mindestens 5,5 m 
breit sein. Daher sollte überprüft werden, 
ob die im Bebauungsplan geplante Zu-
fahrtsbreite der Fahrgasse von 3,4 m aus-
reichend sein kann, um die notwendigen 
Stellplätze anfahren und so ohne Miss-
stände nutzen zu können. 

Im Bebauungsplan sind die Stellplatzflächen groß-
zügig dargestellt. Die Vorhabenplanung sieht im An-
schluss an die nördlichen Stellplätze immer eine 
mindestens 5,5 m tiefe Fahrgasse vor. 
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A.2.1.9 Es sollte überprüft werden, ob die Einhal-
tung der Stellplatzverpflichtung durch die 
erforderliche Rundung auch für den Fall 
einer Teilung des Grundstücks noch mög-
lich wäre, damit in diesem Fall keine bau-
rechtswidrigen Zustände entstehen kön-
nen. 

Dies wurde geprüft. 

Nach derzeitigem Stand der Vorhabenplanung sind 
zwölf Wohneinheiten sowie zwölf Carports und 
sechs offene Kfz-Stellplätze vorgesehen. Die Pla-
nung geht von einer gemeinschaftlichen Nutzung 
des Grundstücks im Rahmen einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft (WEG) aus. Dadurch wird si-
chergestellt, dass die Stellplatzverpflichtung einheit-
lich erfüllt werden kann, ohne dass eine Realteilung 
mit potenziell baurechtswidrigen Erschließungs- 
oder Stellplatzsituationen entsteht.  

A.2.2 Die Begründung ist zu gegebener Zeit auf 
den Stand der endgültigen Planung unter 
Berücksichtigung des Abwägungsergeb-
nisses zu bringen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird zu gegebener Zeit auf den 
Stand der endgültigen Planung unter Berücksichti-
gung des Abwägungsergebnisses gebracht. 

A.2.3 Wir bitten um weitere Beteiligung am Ver-
fahren und zu gegebener Zeit um Über-
mittlung einer Ergebnismitteilung zu den 
von uns vorgetragenen Anregungen. So-
fern zur Offenlage noch Anregungen oder 
Einwendungen eingegangen sind, sollten 
die Absender über das Ergebnis der Be-
handlung ihrer Anregungen im Rahmen 
der Abwägung schriftlich möglichst unmit-
telbar nach dem Satzungsbeschluss un-
terrichtet werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Eine weitere Beteiligung im Rahmen der 2. Offen-
lage wird zugesagt. 

Die Übermittlung einer Ergebnismitteilung zu den 
vorgetragenen Anregungen nach Satzungsbe-
schluss wird zugesagt. 

A.2.4 Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens 
um Übersendung einer ausgefertigten Pa-
pierfassung des Planes. Dabei sollten alle 
Bestandteile des Planes ausgefertigt sein, 
sofern diese nicht zu einer Urkunde ver-
bunden sind.  

Eine Mehrfertigung des Planes ist nach 
Abschluss auch dem Raumordnungskata-
ster beim Regierungspräsidium Freiburg, 
Referat 21, Bissierstraße 7, D - 79114 
Freiburg i. Br. (z.H. Herrn Dipl. - Geol. Pe-
ter Schneider Tel.: 208 - 4692) zu über-
senden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Nach Abschluss des Verfahrens wird eine vollstän-
dige Planfassung des Bebauungsplans an das LRA 
und an das Raumordnungskataster beim Regie-
rungspräsidium Freiburg übersandt. 

A.2.5 Hinweis zur INSPIRE-Richtlinie: 

Die Gemeinden sind nach § 6 LGeoZG 
(Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG vom 
14. März 2007 des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Schaffung einer 
Geodateninfrastruktur in der Europäi-
schen Gemeinschaft (INSPIRE)) verpflich-
tet, Satzungen nach baurechtlichen Vor-
schriften, die bei den Gemeinden in elekt-
ronischer Form vorliegen, auch als Geodä-
ten bereitzustellen. Für die Bereitstellung 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Planung wird nach Eintritt der Rechtskraft xpla-
nungskonform (XPlan-GML) im Raster-Umring-Sze-
nario mit ausgefüllter Sachdatentabelle bereitge-
stellt. 
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ist das einheitliche Datenformat 
"XPlanGML" zu verwenden. 

Entsprechend der vertraglichen Vereinba-
rung mit dem Landkreis stellt die Ge-
meinde in der für die Verarbeitung und 
Veröffentlichung eingerichteten Plattform 
„BPIan Cloud“ folgende Daten zur Verfü-
gung: 

Eine mit dem 5.0 BW-Profil konforme 
XPlanGML Datei (.gml; EPSG Code: 
25832) 

Ein transparent hinterlegtes Rasterbild 
plus Georeferenzierungsdatei (.png + 
.pgw) 

Alle zeichnerischen und textlichen Teile 
der Satzung als PDF Dokumente (.pdf) 

Eine ausgefüllte Zeile in der Sachdatenta-
belle (.xlsx) 

Für Satzungen, deren Aufstellungsbe-
schluss vor dem Stichtag 01.08.2021 liegt 
(gemäß Rundmail vom 20.01.2022), über-
nimmt das Landratsamt die Überführung in 
das XPlanGML Format. In diesen Fällen 
genügt es, dass die Gemeinde, die unter 
den Ziffern c. und d. genannten Unterla-
gen auf der Plattform zur Verfügung stellt. 

Die digitale Bereitstellung für neue bzw. 
neu geänderte Satzungen erfolgt nach der 
Vereinbarung mit dem Landkreis innerhalb 
von drei Monaten nach Rechtswirksamkeit 
der Satzung. 

Nähere Informationen und Anleitungen zur 
INSPIRE-konformen Bereitstellung kön-
nen den mit Rundmail vom 13.07.2021 
übersendeten Dokumenten (u.a. FAQs 
und Ablauf zum Austausch von Bebau-
ungsplandaten) entnommen werden. 
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A.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 420 Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

A.3.1 Gemäß den vorliegenden Unterlagen wird 
der Bebauungsplan im vereinfachten be-
schleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB geändert bzw. neu aufgestellt. Ein 
naturschutzrechtlicher Ausgleich ist für die 
mit diesen Änderungen erfolgenden Ein-
griffe in Natur und Landschaft nicht erfor-
derlich. Die naturschutzrechtlichen Be-
lange sind dennoch in der Abwägung nach 
§ 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen, so-
weit sie der Abwägung zugänglich sind. 
Naturschutzrechtliche Verbotstatbestände 
sind weiterhin zu beachten (insb. Bio-
topschutz, Natura 2000, Artenschutz): 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Siehe dazu Ziffern A.3.3 bis einschließlich A.3.11. 

A.3.2 Artenschutz 

Den Unterlagen wurde u.a. die arten-
schutzrechtliche Einschätzung des Büro 
Kunz GaLa- Plan (Stand: 22.05.2023) bei-
gefügt. Demnach wurden zwei Ortsbege-
hungen (am 05.08 und 21.12.2022) durch-
geführt. Weitere Erhebungen erfolgten 
nicht. Aus Sicht des Natur- und Land-
schaftsschutzes nehmen wir daher wie 
folgt Stellung: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

2024 erfolgten weitere Begehungen und Erhebun-
gen.  

A.3.3 Reptilien 

Gemäß dem Gutachten wurde vor Ort fest-
gestellt, dass die vorhandenen Habi-
tatstrukturen (Ruderalflächen, Steinschüt-
tungen und Gehölze) für Mauer- und  
Zauneidechsen geeignet sind. Diese sind 
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng 
und besonders geschützt. Dem Gutachten 
(Seite 25) ist zu entnehmen, dass nur von 
Einzeltieren und keiner großen Population 
ausgegangen wird. Weitere Erhebungen 
wurden nicht durchgeführt, daher wird 
diese Schlussfolgerung weder begründet 
noch hergeleitet und es liegen keine kon-
kreten Angaben zu den tatsächlich be-
troffenen Arten, der Populationsgröße so-
wie den im Einzelnen betroffenen Teille-
bensräumen vor. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung wurde zwischen-
zeitlich ergänzt und fortgeschrieben. Die Reptilien-
vorkommen wurden 2024 nachkartiert.  

Die Ergebnisse zu den Reptilienvorkommen sowie 
die sich daraus ergebenden Anforderungen an die 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen wurden be-
reits mit der UNB und der Stadt Neuenburg am 
Rhein vorabgestimmt.  

Die artenschutzrechtlich erforderlichen Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie die zu-
dem erforderliche Umsetzung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen sind im überarbeiteten Ar-
tenschutzbericht dokumentiert und werden in den 
Bebauungsplan als Festsetzung bzw. als Hinweis 
aufgenommen. 
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A.3.3.1 Das vorliegende Gutachten enthält außer-
dem zwei artenschutzrechtliche Maßnah-
men. Zu diesen nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 

Anlage Totholzhaufen 

Auf dem Grundstück Flst. Nr. 5176/5, Ge-
markung Neuenburg ist die Anlage eines 
Totholzhaufens (temporäre CEF-Maß-
nahme; siehe Kapitel 9.4; Seite 24 ff.) ge-
plant. Gemäß dem Luftbild (Abb. 9, Seite 
26) befinden sich an dieser Stelle Ge-
hölze. Diese führen zu einer deutlichen 
Beschattung der Fläche. 

Herstellung einer Trockenmauer 

Zur dauerhaften Bereitstellung von Le-
bensraum ist außerdem die Herstellung ei-
ner Trockenmauer innerhalb des Plange-
biets vorgesehen (siehe Kapitel 9.4; Seite 
25 ff). 

Anhand der vorliegenden Unterlagen ist 
nicht erkennbar, ob die Mauer Kontakt 
zum Erdreich haben wird oder freistehend 
errichtet werden soll. Freistehende Tro-
ckenmauern können nur bedingt als Habi-
tat dienen, da sich darin nicht die optima-
len Temperatur- und Feuchtebedingungen 
entwickeln können. 

Aufgrund der Lage innerhalb des mit Ge-
hölzen bestockten Walls befindet sich 
auch diese Maßnahme in einem deutlich 
beschatteten Bereich. 

Der Planzeichnung ist außerdem zu ent-
nehmen, dass im Bereich der Trocken-
mauer eine Verkehrsfläche geplant ist. Da-
her sind, auch unter Berücksichtigung der 
angrenzenden Gartenflächen, im unmittel-
baren Umfeld der Trockenmauer keine 
Nahrungsflächen vorhanden. 

Aufgrund der obigen Ausführungen sind 
die beiden vorgesehenen Maßnahmenflä-
chen nicht geeignet, um ein funktionsfähi-
ges Eidechsenhabitat herzustellen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen sowie 
die Ausführungen zu den Trockenmauern werden 
sowohl im Artenschutzbericht als auch im Umwelt-
beitrag entsprechend konkretisiert und ergänzt. Der 
Artenschutzbericht wurde mit der UNB und der Stadt 
Neuenburg am Rhein entsprechend vorabgestimmt. 
Die Anregungen aus der Stellungnahme wurden 
entsprechend eingearbeitet.  

Im Bereich des mit Gehölzen bestockten und bereits 
bestehenden Walls auf der Grünfläche im nördlichen 
Teil des Plangebiets wird keine Trockenmauer ge-
baut. Hier erfolgen anderweitige Strukturaufwertun-
gen durch Lesesteinhaufen, Totholz etc. Der Wall ist 
überwiegend bereits ausreichend besonnt. An Stel-
len, wo das nicht der Fall ist, erfolgte eine entspre-
chende Auflichtung. Die Auflichtungen wurden in 
Abstimmung mit der UNB bereits im Frühjahr 2025 
durchgeführt.  

Das Kombinationsbauwerk aus Trockenmauer und 
Lärmschutzwand entlang der Westgrenze wird wei-
terhin in der Planung berücksichtigt und kann in Ab-
stimmung mit der UNB auch als artenschutzrechtli-
che Ausgleichsmaßnahme für die Reptilien aner-
kannt werden. Die südliche Lärmschutzwand wird 
hingegen aufgrund der Nähe zu den Straßen nicht 
mehr als Ausgleichsmaßnahme bilanziert.  

Die Mauer hat Kontakt zum Erdreich. 

Die Trockenmauer im Westen ist nur zur Hälfte über-
haupt in der Nähe einer privaten Verkehrsfläche 
(1,05 m entfernt). Daher kann von vorhandenen 
Nahrungsflächen ausgegangen werden. 

Der Ausgleich für den über die Bauphase weiterhin 
entstehenden Lebensraumverlust erfolgt über die 
Anlage von Sonderhabitaten in den Bereichen der 
nördlich angrenzenden Flächen des Lärmschutz-
walls.  
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A.3.4 Vögel 

Den vorliegenden Unterlagen ist zu ent-
nehmen, dass für die Artengruppe Vögel 
keine Kartierungen stattgefunden haben. 
Es wird jedoch von einer grundsätzlichen 
Eignung der Bestandsgebäude und Ge-
hölze als Bruthabitat ausgegangen. Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist die Ein-
schätzung, dass im Plangebiet typische 
Siedlungsfolger zu erwarten sind plausi-
bel. Daher können auch für Vögel entspre-
chende vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men (CEF-Maßnahmen) erforderlich wer-
den. 

Dies wird berücksichtigt. 

Das Kapitel Vogelfauna im Artenschutzbericht wird 
ebenfalls überarbeitet und die Anregung entspre-
chend berücksichtigt.  

Die artenschutzrechtlich gebotenen Maßnahmen 
werden in den Bebauungsplan als Festsetzung bzw. 
als Hinweis aufgenommen.  

A.3.5 Fazit zu Reptilien und Vögeln 

Aufgrund der obigen Ausführungen kann 
anhand der vorliegenden artenschutz-
rechtlichen Einschätzung des Büro Kunz 
GaLaPlan (Stand: 22.05.2023) das Eintre-
ten von Verbotstatbeständen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 Ziffern 1 bis 3 BNatSchG nicht 
ausgeschlossen werden. Die im Untersu-
chungsgebiet vorkommenden Arten sind 
daher fachlich qualifiziert zu bestimmen 
sowie nach den gängigen Regelwerken 
einzuschätzen und zu bewerten. Weiterhin 
sind entsprechend dieser Kartierergeb-
nisse Vermeidungs-/Minimierungsmaß-
nahmen und/oder vorgezogene Aus-
gleichs-/Ersatzmaßnahmen festzulegen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Siehe dazu Ziffern A.3.3 bis einschließlich A.3.4. 

Den Ausführungen der UNB wird durch die Überar-
beitung entsprechend Rechnung getragen. 

A.3.6 Fledermäuse 

Den vorliegenden Unterlagen ist zu ent-
nehmen, dass keine Kartierungen stattge-
funden haben, daher kann eine Nutzung 
der Bestandsgebäude nicht vollständig 
ausgeschlossen werden. Fledermäuse 
sind gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
streng und besonders geschützt und in 
Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, 
dass es nur wenig geeignete Hangflächen 
gibt, die allenfalls als Tagesquartiere in 
Betracht kommen und daher keine (vorge-
zogenen) Ausgleichsmaßnahmen erfor-
derlich sind. Diese Einschätzung kann aus 
naturschutzfachlicher Sicht mitgetragen 
werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.3.6.1 Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände im Sinne des § 44 
Abs. 1 Ziffern 1 bis 3 BNatSchG sind die 
unter Kapitel 11.3 (Seite 34) genannten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men vollständig einzuhalten und umzuset-
zen. Diese sind außerdem wie folgt zu 
konkretisieren: 

- Gehölze und Gebäude im Plangebiet 
dürfen ausschließlich in den Winter-
monaten von November bis Februar 
entfernt werden (01.11. - 28./29.02.). 
Sofern dies nicht möglich ist, sind die 
Gehölze/Gebäude vor der Entfernung 
von einer geeigneten Fachkraft zu auf 
Fledermausbesatz zu überprüfen. So-
fern Fledermäuse festgestellt werden, 
ist umgehend Kontakt mit der unteren 
Naturschutzbehörde aufzunehmen. 

- Es sind fledermaus- und insekten-
freundliche Beleuchtungsmittel (z.B. 
staubdichte Natriumdampflampen und 
warmweiße LEDs mit warmweißer 
Farbtemperatur bis max. 3000 Kelvin 
ohne UV-Anteil mit Lichtspektrum um 
590 nm) zu wählen. Die Leuchtmittel 
sind nach unten zu richten. Die An-
strahlung von Grünflächen oder Ge-
hölzen ist unzulässig. Die Leuchtge-
häuse müssen gegen das Eindringen 
von Insekten geschützt sein und die 
Oberflächentemperatur darf 60°C 
nicht überschreiten. Die Beleuchtung 
sollte auf ein Minimum reduziert wer-
den. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Artenschutzbericht wurde entsprechend überar-
beitet und die Festsetzungsvorschläge entspre-
chend aufgenommen.  

Die artenschutzrechtlichen Maßnahmen werden in 
den Bebauungsplan als Festsetzung bzw. als Hin-
weis aufgenommen. 

A.3.7 Ökologische Baubegleitung 

Bereits heute weisen wir darauf hin, dass 
für die Umsetzung der Artenschutzmaß-
nahmen der Einsatz einer Umweltbaube-
gleitung mit artenschutzfachlichem Sach-
verstand für die jeweiligen Artengruppen 
erforderlich ist. 

Die artenschutzfachliche Baubegleitung 
ist der unteren Naturschutzbehörde vor 
Umsetzung der Maßnahmen schriftlich mit 
Kontaktdaten zu benennen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Artenschutzbericht und der Umweltbeitrag wer-
den entsprechend ergänzt. 

Die artenschutzrechtlich gebotenen Maßnahmen 
werden in den Bebauungsplan als Festsetzung bzw. 
als Hinweis aufgenommen. 
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A.3.8 Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen 

Soweit die Stadt Neuenburg am Rhein die 
Durchführung des erforderlichen Aus-
gleichs anstatt durch bauplanerische Dar-
stellung und Festsetzungen im Bebau-
ungsplan außerhalb eines Bebauungspla-
nes durch sonstige Maßnahmen i. S. d. § 
1a Abs. 3 Satz 2 2. Halbsatz BauGB vor-
sieht, hat sie nachzuweisen, dass die Flä-
chen, die für den Ausgleich herangezogen 
werden, auch tatsächlich dafür geeignet 
und verfügbar sind. In der Begründung ist 
eine dahingehende Aussage zur Verfüg-
barkeit der Flächen für die Ausgleichspla-
nungen zu treffen. Soweit der Ausgleich 
durch sonstige Maßnahmen auf Flächen 
vorgesehen ist, die nicht im Eigentum der 
Stadt stehen, hat die Stadt Neuenburg am 
Rhein zu gewährleisten, dass die dauer-
hafte Pflege der Maßnahmen und die Ver-
fügbarkeit der Flächen sichergestellt ist. 

Wir empfehlen hierfür eine vertragliche 
Regelung mit dinglicher Sicherung mit den 
jeweiligen privaten Grundstückseignern zu 
treffen. Der Vertrag sollte vor dem Sat-
zungsbeschluss geschlossen sein und 
auch eine vertragliche Regelung enthal-
ten, in der sich der/die Grundstückseigen-
tümer/in zur Duldung der Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen durch die Stadt 
Neuenburg am Rhein verpflichtet, mit ent-
sprechender Sicherung im Grundbuch 
(beschränkt persönlichen Dienstbarkeit). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Ausgleichsflächen befinden sich gemäß der ak-
tuellen Planung innerhalb des Plangebiets. Die 
Durchführung des erforderlichen Ausgleichs findet 
somit per bauplanerischer Darstellung und Festset-
zungen bzw. Hinweise im Bebauungsplan statt. 

A.3.9 Kompensationsverzeichnis 

Die ggf. erforderlichen externen Aus-
gleichs-/Kompensationsmaßnahmen sind 
von der Stadt Neuenburg am Rhein in das 
Kompensationsverzeichnis einzustellen (§ 
18 Abs. 2 Naturschutzgesetz i.V.m. § 17 
Abs. 6 Satz 2 BNatSchG). Hierfür steht 
den Gemeinden ein Zugang zu den bau-
planungsrechtlichen Abteilungen der We-
banwendung „Kompensationsverzeichnis 
& Ökokonto Baden-Württemberg“ unter 
http://www.lubw.bwl.de/servlet/is/71791/ » 
Zugang Kommune (Bauleitplanung) zur 
Verfügung. 

Nach Eintragung der externen Ausgleichs-
maßnahmen in die bauplanungsrechtliche 
Abteilung des Kompensationsverzeichnis-
ses ist die Untere Naturschutzbehörde 
hiervon zu benachrichtigen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Da es sich um interne Ausgleichsmaßnahmen han-
delt, ist kein Eintrag in das Kompensationsverzeich-
nis notwendig. 

http://www.lubw.bwl.de/servlet/is/71791/
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A.3.10 Bebauungsvorschriften 

Aufgrund unserer Ausführungen unter Zif-
fer 1.1a) bis c) möchten wir darauf hinwei-
sen, dass nach Überarbeitung des arten-
schutzrechtlichen Gutachtens ggf. auch 
eine Korrektur/Ergänzung der Bebauungs-
vorschriften erforderlich wird. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die artenschutzrechtlich gebotenen Maßnahmen 
werden in den Bebauungsplan als Festsetzung bzw. 
als Hinweis aufgenommen.  

A.3.11 Hinweis zu den vorliegenden Bebau-
ungsvorschriften 

A.3.11.1 Zur Schonzeit 

In den Bebauungsvorschriften ist unter Zif-
fer 3.6, Vögel, 1. Punkt aufgeführt, dass 
Rodungsarbeiten innerhalb der gesetzli-
chen Schonzeit durch eine geeignete 
Fachkraft freigegeben werden müssen. 
Wir weisen in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich darauf hin, dass bei einer Ro-
dung innerhalb der Schonzeit gemäß § 39 
Abs. 5 BNatSchG ggf. ein entsprechender 
Befreiungsantrag bei der unteren Natur-
schutzbehörde zu stellen ist. Die Bebau-
ungsvorschriften sind daher entsprechend 
zu korrigieren. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Artenschutzbericht und der Umweltbeitrag wur-
den entsprechend überarbeitet. 

Die artenschutzrechtlich gebotenen Maßnahmen 
werden in den Bebauungsplan als Festsetzung bzw. 
als Hinweis aufgenommen. 

A.3.11.2 Zum Abriss 

Den Bebauungsvorschriften ist unter Ziffer 
3.6, Vögel, 2. Punkt zu entnehmen, dass 
vor Abrissarbeiten sicherzustellen ist, 
dass sich keine Vögel in den Dachspalten 
befinden. Da eine Brut auch an anderer 
Stelle erfolgen könnte, ist das Gebäude 
darüber hinaus zu prüfen. Die Bebauungs-
vorschriften sind daher entsprechend zu 
korrigieren. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Artenschutzbericht und der Umweltbeitrag wer-
den entsprechend überarbeitet. 

Die artenschutzrechtlich gebotenen Maßnahmen 
werden in den Bebauungsplan soweit möglich als 
Festsetzung bzw. als Hinweis aufgenommen. 

A.3.11.3 Pflanzgebot 

Die Pflanzgebote (Ziffer 1.10 der Bebau-
ungsvorschriften) sind durch die Auf-
nahme eines Verweises auf § 178 BauGB 
rechtlich zu sichern. Es sollte auch ein Hin-
weis aufgenommen werden, dass die 
Stadt Neuenburg am Rhein den betroffe-
nen Grundstückseigentümer verpflichten 
kann, die Pflanzgebote umzusetzen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis wird in die Bebauungsvorschriften auf-
genommen. 

A.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 430/440 Umweltrecht / Wasser und Boden 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023)  

A.4.1 Bodenschutz 

Die Hinweise in den Bebauungsvorschrif-
ten unter Ziffer 3.3 sollten wie folgt ergänzt 
werden: 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis zum Bodenschutz wird in die Bebau-
ungsvorschriften und in den Umweltbeitrag aufge-
nommen. 
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Mutterboden/Oberboden ist gesondert zu 
behandeln. Oberbodenarbeiten haben ge-
mäß DIN 18320 sowie DIN 18915 zu erfol-
gen. 

Vor Beginn der Baumaßnahme ist der vor-
handene kulturfähige Oberboden/Mutter-
boden (i. d. R. 30 - 50 cm) abzutragen. Der 
Abtrag des vorhandenen Oberbodens hat 
schonend und unter sorgfältiger Trennung 
vom Unterboden zu erfolgen. Der Boden-
abtrag hat rückschreitend „vor Kopf“ mit-
tels eines Raupengerätes zu erfolgen. Die 
Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeit-
barkeit nach den geltenden technischen 
Normen (z. B. DIN 19639, 19731 etc.) sind 
jeweils zu beachten und einzuhalten. 

Der Oberbodenabtrag ist außerhalb der 
Auffüllfläche zwischenzulagern und vor 
Verlust und vor Verunreinigung zu schüt-
zen. Zum Zweck der Zwischenlagerung ist 
eine Bodenmiete aufzusetzen. Die Mieten 
sind entsprechend den Vorgaben nach 
DIN 19369 bzw. DIN 18915 anzulegen. 
Zur Vermeidung von Verlusten ist die 
Oberbodenmiete zu profilieren und zu 
glätten, ohne sie zu befahren. Die Miete 
darf max. 2 m hoch sein damit keine luft-
armen Bereiche in der Mitte entstehen. 

Der im Zuge der Baumaßnahme anfal-
lende kulturfähige Unterboden muss ana-
log dem Oberboden behandelt werden 
und ggf. auch in Mieten gelagert werden, 
wenn keine direkte Verwertung möglich 
ist. Falls die Lagerungsdauer >3 Monate 
beträgt, ist eine Ansaat der Mieten erfor-
derlich. 

Die Mieten sind so anzulegen, dass Ober-
flächenwasser nach außen abfließen kann 
(Außengefälle mind. 2 %). 

Evtl. Umsetzen von Mieten während der 
Lagerungszeit erfolgt nur in Ausnahmefäl-
len und nur in Abstimmung mit der UWB. 

Beträgt die vorgesehene Liegedauer der 
Mieten mehr als 3 Monate, sind die Boden-
mieten zum Schutz vor Verlust und zur Er-
haltung der Bodenaktivität (Bodenlebewe-
sen) mit geeignetem Saatgut einzusäen. 
Es empfiehlt sich eine Handansaat im 
Zuge des Aufsetzens. Wenn aufgrund der 
Jahreszeit keine Einsaat der Mieten mehr 
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möglich ist, sind die Mieten mit Naturfaser-
materialien abzudecken. 

Bodenverwertungen im Außenbereich 
sind immer genehmigungspflichtig. Aus-
kunft erteilt die Untere Naturschutzbe-
hörde. 

A.4.2 Wasserversorgung/Grundwasser-
schutz 

Die Ausführungen zum Wasserschutzge-
biet unter Ziffer 3.7 in den Bebauungsvor-
schriften sollten wie folgt präzisiert wer-
den: 

Das Plangebiet befindet sich in der 
Schutzzone IIIB des fachtechnisch abge-
grenzten Wasserschutzgebiets „WSG-
Neuenburg TB Grißheim II“ (WSG-Nr.: 
315.132). Die Schutzvorschriften sind 
analog zur festgesetzten Schutzzone IIIB 
des „WSG-Neuenburg TB Grißheim II“ zu 
beachten. 

Das Grundwasser ist sowohl während der 
Erschließungs- und Baumaßnahmen als 
auch nach der Fertigstellung der Vorha-
ben vor jeglicher Verunreinigung zu schüt-
zen (Sorgfalt beim Betrieb von Bauma-
schinen und im Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen). 

Aufgrund der Lage in einem fachtechnisch 
abgegrenzten Wasserschutzgebiet sind 
für die Abwasserleitungen daher die Vor-
gaben des Arbeitsblatts DWA-A 142 „Ab-
wasserleitungen und -kanäle in Wasser-
gewinnungsgebieten“ zu beachten. Ab-
wasserleitungen sind nach DWA-A 142 
entsprechend der Gefährdungsabschät-
zung (hoch) auszuführen und die Anforde-
rungen sollten in den Bebauungsvorschrif-
ten festgesetzt werden. Die Details kön-
nen mit dem Fachbereich 440, Wasser 
und Boden abgestimmt werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis zum Wasserschutzgebiet wird ergänzt. 

 

A.4.3 Bei Beachtung der o.g. Vorgaben beste-
hen aus Sicht des Grundwasserschutzes 
und der Wasserversorgung grundsätzlich 
keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.4 Abwasserbeseitigung/Regenwasserbe-
handlung 

Die Festsetzungen zur Niederschlagswas-
serbeseitigung sind soweit in Ordnung. Al-
lerdings werden die Vorgaben zur Versi-
ckerung bei der geringen Größe der 

Dies wurde geprüft. 

Gemäß § 55 (2) WHG soll „Niederschlagswasser 
[…] ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 
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privaten Grünflächen kaum umsetzbar 
sein. Eine punktuelle Versickerung ist laut 
der Schutzgebietsverordnung verboten. 
Die Ziele des Klimaschutzes (Punkt 4.5 in 
der Begründung) können daher nur be-
dingt berücksichtigt werden. Für optimale 
Umsetzung der Klimaziele sowie der Ver-
besserung des örtlichen Wasserhaushal-
tes empfehlen wir ein kommunales Versi-
ckerungsbecken auf der städtischen Flä-
che (Flurstück 5176/5) zu errichten. 

öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen.“ Ein Gewäs-
ser ist in keiner unmittelbaren Nähe zum Grund-
stück. 

Für die Versickerung ist aufgrund der Wasser-
schutzgebietszone nur eine Flächenversickerung 
zulässig. Diese kann aufgrund der Topografie sowie 
des zur Verfügung stehenden Platzes nur bedingt 
umgesetzt werden. Kleine befestigte Flächen, wie 
z.B. Terrassen können über die angrenzende Grün-
fläche versickert werden. Die Dachflächen der Häu-
ser und die Zufahrt können an den öffentlichen Re-
genwasserkanal angeschlossen werden. Die Flach-
dächer der im Vorhabenplan vorgesehenen Car-
ports sind extensiv zu begrünen, um Verdunstung zu 
begünstigen. Zudem sind Stellplätze mit versicke-
rungsfähigem Pflaster auszuführen. Der Überlauf 
dieser Flächen kann in den Kanal erfolgen. 

Die Einleitung in den Regenwasserkanal muss ge-
drosselt erfolgen, um die Abflussspitzen zu verzö-
gern und den Kanal während Starkregenereignissen 
nicht zu überlasten. Die Vorgabe des maximalen Ab-
flusses erfolgt nach Vorgaben der Stadt Neuenburg 
am Rhein. Die Bemessung des hierfür notwendigen 
Rückhalteraumes wird nach DWA-A 117 erstellt. Im 
Rahmen der Entwässerungsgenehmigung ist ein 
entsprechender Nachweis zu erbringen. 

A.4.4.1 Hinsichtlich der ggf. notwendigen Festset-
zungen für die Abwasserleitungen im 
Wasserschutzgebiet verweisen wir auf 
das Sachgebiet Grundwasser. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Siehe Ziffer A.4.2. 

A.5 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 450 Gewerbeaufsicht 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

A.5.1 Schallimmissionen 

Im Rahmen der 8.Änderung des Bebau-
ungsplans „Sandroggen“ wurde eine 
schalltechnische Untersuchung durch das 
Büro Modus Consult, Karlsruhe, erstellt 
(Stand Dezember 2022). Gemäß dem vor-
liegenden Gutachten wirken im wesentli-
chen Betriebslärmemissionen durch um-
liegende Industrie-, Gewerbe- und Misch-
gebiete auf das Plangebiet ein. Durch 
diese Nutzungen werden an verschiede-
nen Immissionsorten die jeweils maßge-
benden Immissionsrichtwerte überschrit-
ten. 

Die in Kapitel 8 "Vorschlag für textliche 
Festsetzungen” des vorliegenden Gutach-
tens beschriebenen Maßnahmen sollten 
entsprechend aufgenommen werden und 

Dies wird berücksichtigt. 

Die im Lärmgutachten aufgeführten Schallschutz-
maßnahmen wurden vollständig in den Festset-
zungskatalog des Bebauungsplans überführt. 
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sind vollumfänglich umzusetzen, um eine 
unzulässige Lärmeinwirkung auf die inner-
halb des Plangebiets vorgesehenen 
schutzbedürftigen Nutzungen zu vermei-
den. 

A.5.2 Erdmassenausgleich 

Im Sinne einer Abfallvermeidung und -Ver-
wertung sowie im Sinne des Boden- und 
Klimaschutzes soll im Planungsgebiet 
gern. § 3 Abs. 3 LKreiWiG ein Erdmassen-
ausgleich erfolgen (zum Beispiel durch 
Geländemodellierung, Höherlegung der 
Erschließungsstraßen), wobei der Baugru-
benaushub vorrangig auf den Grundstü-
cken verbleiben und darauf wieder einge-
baut werden soll, soweit Dritte dadurch 
nicht beeinträchtigt werden. 

Die Vorteile eines Erdmassenausgleichs 
vor Ort sind: 

▪ mehr Gefälle bei der Kanalisation, 

▪ erhöhter Schutz bei Starkregen, 

▪ Klimaschutz durch Vermeidung von 
Transporten, 

▪ Verwertung statt Entsorgung und Kos-
tenersparnis durch Wegfall der Ab-
fuhr/Entsorgung. 

Für den Fall, dass ein Erdmassenaus-
gleich nicht möglich sein sollte, sollten die 
Gründe hierfür in der Begründung zum Be-
bauungsplan bzw. im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan dargelegt werden. 

Sofern ein Erdmassenausgleich im Be-
reich des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans nicht möglich ist, sind über-
schüssige Erdmassen anderweitig zu ver-
werten. Diesbezüglich soll die Gemeinde 
selbst Maßnahmen ermitteln, wie z.B. die 
Verwertung für 

▪ Lärmschutzmaßnahmen, 

▪ Dämme von Verkehrswegen, 

▪ Beseitigung von Landschaftsschäden, 
etc. 

Unbelasteter Erdaushub kann für Boden-
verbesserungen, für Rekultivierungsmaß-
nahmen o- der anderen Baumaßnahmen 
verwendet werden, soweit dies technisch 
möglich, wirtschaftlich zumutbar und 
rechtlich zulässig ist. 

Dies wird berücksichtigt und der Erdmassenaus-
gleich wird als Hinweis in die Bebauungsvorschriften 
aufgenommen. Auf die Aufnahme in die örtlichen 
Bauvorschriften wird verzichtet, da bei der Bebau-
ungsplanänderung keine Erschließungsstraßen neu 
geschaffen werden. 
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Erst nach gründlicher Prüfung einer sinn-
vollen Verwertung des Materials kann eine 
Entsorgung auf einer Erdaushubdeponie 
als letzte Möglichkeit in Frage kommen. 
Hierbei gilt zu beachten, dass die Erdaus-
hubdeponien über begrenzte Verfüllmen-
gen verfügen und wertvolles Deponievolu-
men nicht durch unbelastetes und bau-
technisch weiterhin nutzbares Bodenma-
terial erschöpft werden sollte. Insbeson-
dere Kies kann im Regelfall als Rohstoff 
weitere Verwendung finden. Für Oberbo-
den ist die Verwertung in Rekultivierungs-
maßnahmen zu prüfen. 

Auf die Möglichkeit, auf der Grundlage des 
§ 74 Abs. 3 Ziffer 1 LBO durch örtliche 
Bauvorschriften zu bestimmen, dass die 
Höhenlage der Grundstücke erhalten oder 
verändert wird, um überschüssigen Bo-
denaushub zu vermeiden, wird in diesem 
Zusammenhang hingewiesen. 

A.5.3 Für die Beurteilung des Verkehrslärms ist 
die Gemeinde selbst zuständig. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wurde eine schalltechnische Untersuchung in 
Auftrag gegeben, in welcher der Verkehrslärm be-
rücksichtigt wird. Diese ist als Anlage zur Begrün-
dung Teil des Bebauungsplans. 

A.5.4 Die Gewerbeaufsicht hat keine weiteren 
ergänzenden Anregungen oder Hinweise 
vorzutragen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 520 Brand- und Katastrophenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

A.6.1 Die Löschwasserversorgung wird entspre-
chend dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW 
in Abhängigkeit der Nutzung (§ 3 FwG, § 
2 Abs. 5 LBOAVO) festgelegt. 

Bei dem geplanten allgemeinen Wohnge-
biet mit einer GFZ von 0,8 ist eine Lösch-
wasserversorgung von mind. 96 
m3/Stunde über einen Zeitraum von 2 
Stunden sicherzustellen. 

Dies wurde Seitens der Stadt Neuenburg am Rhein 
geprüft. Die genannten Anforderungen werden er-
füllt. Der Löschwassernachweis ist vom 05.06.2025. 

Zusätzlich wird der Hinweis zum Brandschutz in die 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.6.1.1 Hydranten sind so anzuordnen, dass die 
Entnahme von Wasser jederzeit leicht 
möglich ist. Als Grundlage sind die 
DVGW-Arbeitsblätter W 331 und W 400 zu 
beachten. 

Dies wurde Seitens der Stadt Neuenburg am Rhein 
geprüft. Die genannten Anforderungen werden er-
füllt. 

Zusätzlich wird der Hinweis zum Brandschutz in die 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.6.1.2 Für Gebäude, deren zweiter Rettungsweg 
über Rettungsgeräte der Feuerwehr si-
chergestellt werden muss, sind in Abhän-
gigkeit der Gebäudehöhe entsprechende 

Der Hinweis zum Brandschutz wird in die Bebau-
ungsvorschriften aufgenommen. 
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Zugänge bzw. Zufahrten und Aufstellflä-
chen zu schaffen (§ 2 Abs. 1-4 LBOAVO). 

A.6.1.3 Zufahrt und Aufstellflächen für Rettungs-
geräte der Feuerwehr sind nach den Vor-
gaben der VwV - Feuerwehrflächen aus-
zuführen. 

Der Hinweis zum Brandschutz wird in die Bebau-
ungsvorschriften aufgenommen. 

 

A.6.1.4 Bei der Planung von Grünflächen und Be-
wuchs ist dauerhaft sicherzustellen, dass 
sich zwischen anzuleiternden Rettungs-
wegen und den Aufstellflächen für den 
Einsatz von Rettungsgeräten der Feuer-
wehr keine erschwerenden Hindernisse 
wie Bäume, Büsche, Wasserflächen etc. 
befinden. 

Der Hinweis zum Brandschutz wird in die Bebau-
ungsvorschriften aufgenommen. 

 

A.7 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 530 Wirtschaft und Klima 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

A.7.1 Neuenburg liegt im Oberrheingraben und 
damit in einer der wärmsten Regionen 
Deutschlands, in der sich die Temperatur 
zudem überdurchschnittlich weiter erhö-
hen wird. Die Zahl der für den menschli-
chen Körper schädlichen Tropennächte, in 
denen es nicht unter 20°C abkühlt, wird 
sich bis zum Ende des Jahrhunderts von 
aktuell 3 auf durchschnittlich 21 Tage er-
höhen (www.loklim.de). Zur Minimierung 
der Hitzebelastung der Bewohnerinnen 
halten wir es für erforderlich, alle mögli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um vor Ort 
eine Reduktion der Temperaturen zu er-
zielen. Einen starken temperierenden Ef-
fekt haben Gründächer. Die Substrat-
schicht und die Verdunstung von Wasser 
haben im Sommer eine kühlende Wirkung, 
im Winter hat die die Substratschicht eine 
wärmedämmende Wirkung. Daher emp-
fehlen wir dringend, sowohl für Haupt- und 
Nebengebäude flache Dächer bis zu 10° 
Neigung festzusetzen. Mit Blick auf die 
Dachlandschaft in der auch gewerblich ge-
prägten Nachbarschaft, in der verschie-
dene Dachformen existieren, lässt sich 
dies auch mit der Einbindung in das beste-
hende Ortsbild vereinbaren. Auch auf Ga-
ragen, Carports und Nebenanlagen sollten 
Gründächer entsprechend nicht nur zuläs-
sig sein, sondern verbindlich festgeschrie-
ben werden. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Pho-
tovoltaikpflicht bei Neubauten laut Klima-
schutzgesetz BW einer Dachbegrünung 
nicht entgegensteht. Im Gegenteil führt die 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Es wird festgesetzt, dass im allgemeinen Wohnge-
biet flache und flachgeneigte Dächer mit einer Nei-
gung von 0° bis 15° von Garagen, Carports und Ne-
benanlagen extensiv zu begrünen sind, sofern diese 
nicht als Terrassen genutzt werden. Eine Kombina-
tion mit Anlagen zur Energieerzeugung oder Ener-
gieeinsparung ist zulässig. 

Die zulässige Dachneigung von Hauptgebäuden be-
trägt 20° bis 40°. Daher wird von einer planungs-
rechtlich verbindlichen Dachbegrünung auf Haupt-
gebäuden abgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

http://www.loklim.de/
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Kühlung der Photovoltaikmodule durch die 
Verdunstungsleistung einer Dachbegrü-
nung zu einer Steigerung des Stromer-
trags um ca. 4%. Hintergrund: Steigende 
Temperaturen führen in elektrischen Bau-
teilen zu einem höheren Widerstand, der 
die Leistung reduziert. 

A.7.2 Aus Gründen der Hitzevorsorge im Rah-
men der Klimawandelanpassung empfeh-
len wir, folgenden Hinweis zu ergänzen: 
„Aus Gründen der Klimaanpassung emp-
fehlen wir, Material und Farbe der Ge-
bäude so zu wählen, dass eine Aufhei-
zung der Gebäude weitgehend vermieden 
wird (helle Farben, Materialien, die sich 
wenig aufheizen). Damit wird nicht nur der 
nachträgliche Kühlbedarf im Gebäude 
selbst, sondern auch die Aufheizung der 
Umgebung (Hitzeinsel) reduziert." 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis zur Klimawandelanpassung wird in die 
Bebauungsvorschriften und in den Umweltbeitrag 
aufgenommen. 

A.8 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 580 Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

A.8.1 Das überplante Areal im Stadtgebiet Neu-
enburg ist teilweise bebaut bzw. von Be-
bauung umgeben und wird seit langem 
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.8.2 Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen 
Vorgaben ist das Eintreten der Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG nicht zu er-
warten. 

Als zeitlich befristete Ausgleichsmaß-
nahme ist ein Totholzhaufen auf dem 
nördlich angrenzenden Lärmschutzwall zu 
errichten. 

Im Zuge des Vorhabens wird eine Lärm-
schutzwand im westlichen Bereich errich-
tet. Um den Tieren ein dauerhaftes neues 
Habitat anzubieten, ist der Sockel dieser 
Lärmschutzwand als Trockenmauer zu 
gestalten. 

Landwirtschaftliche Belange sind weder 
von der Bebauungsplanänderung noch 
durch die vorgenannten Ausgleichsmaß-
nahmen betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.8.3 Aktuell sind keine externen Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich, sollten sich 
im weiteren Planungsverlauf diesbezüg-
lich Änderungen ergeben, gelten §15(3) 
BNatSchG (Berücksichtigung agrarstruk-
tureller Belange) und §15(6) NatSchG 
(frühzeitige Einbindung der zuständigen 
Landwirtschaftsbehörde bei Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Flächen). 

Dies wird berücksichtigt.  

Es sind keine externen Ausgleichsmaßnahmen auf 
landwirtschaftlichen Flächen vorgesehen. 

 

A.9 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
(Schreiben vom 06.07.2023) 

A.9.1 Vorbehaltlich der Bewältigung der störfall-
rechtlichen Fragestellungen und der wei-
teren Einbindung des Referats 54.1 des 
Regierungspräsidiums im Planungs- und 
späteren Genehmigungsverfahren beste-
hen aus raumordnerischer Sicht keine Be-
denken gegenüber der vorgelegten Pla-
nung. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Das Regierungspräsidium Freiburg, Referat 54.1 
wurde beteiligt.  

Siehe Ziffer A.11.  

A.9.2 Wir bitten die Berichtigung des Flächen-
nutzungsplans gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB unverzüglich nach Bekanntma-
chung der Bebauungsplanänderung vor-
zunehmen und uns über diese ebenfalls 
zu informieren. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Nach Verfahrensabschluss wird eine zeitnahe FNP-
Berichtigung zugesichert. 

A.10 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 05.07.2023) 

A.10.1 Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein ingenieurgeologisches Übersichtsgut-
achten, Baugrundgutachten oder geotech-
nischer Bericht vorliegt, liegen die darin 
getroffenen Aussagen im Verantwortungs-
bereich des gutachtenden Ingenieurbüros.  

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.2 Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, wird andernfalls die Über-
nahme der folgenden geotechnischen Hin-
weise in den Bebauungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grund-
lage der am LGRB vorhandenen Geoda-
ten im Verbreitungsbereich überwiegend 
kiesiger Lockergesteine der Neuenburg-
Formation mit im Detail nicht bekannter 
Mächtigkeit. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis zur Geotechnik wird in die Bebauungs-
vorschriften und in den Umweltbeitrag aufgenom-
men. 
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Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener 
Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungsho-
rizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 

A.10.3 Boden 

Da ausschließlich Böden in Siedlungsflä-
chen vom Planungsvorhaben betroffen 
sind und davon ausgegangen werden 
kann, dass diese weitestgehend anthropo-
gen verändert wurden, sind aus boden-
kundlicher Sicht keine Hinweise, Anregun-
gen oder Bedenken vorzutragen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.4 Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoff-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.5 Grundwasser 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren des LGRB als Träger öf-
fentlicher Belange von Seiten der Landes-
hydrogeologie und -geothermie (Referat 
94) keine fachtechnische Prüfung vorge-
legter Gutachten oder von Auszügen dar-
aus erfolgt. 

Sofern für das Plangebiet ein hydrogeolo-
gisches Übersichtsgutachten, Detailgut-
achten oder hydrogeologischer Bericht 
vorliegt, liegen die darin getroffenen Aus-
sagen im Verantwortungsbereich des gut-
achtenden Ingenieurbüros. 

Die hydrogeologischen und geothermi-
schen Untergrundverhältnisse können 
dem Hydrogeologischen Kartenwerk des 
LGRB (1: 50 000) (LGRB-Kartenviewer 
ghttps://maps.lgrb- bw.de/?view=lgrb ge-
ola hyd) und LGRBwissen (https.7/lqrb-
wissen.lqrb-bw.de/hydrogeoloqie) sowie 
dem Informationssystem „Oberflächen-
nahe Geothermie für Baden-Württemberg“ 
(ISONG, https://isong.lgrb-bw.de/) ent-
nommen werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

https://isong.lgrb-bw.de/
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A.10.6 Die Geodaten zu rechtskräftig festgesetz-
ten, fachtechnisch abgegrenzten, geplan-
ten und im Verfahren befindlichen Was-
serschutzgebieten werden von den unte-
ren Wasserbehörden der Stadt- und Land-
kreise vorgehalten.  

Das Planungsvorhaben liegt nach Kennt-
nis des LGRB in der Zone IIIB des fach-
technisch abgegrenzten Wasserschutzge-
biets „WSG- Neuenburg TB Grißheim II" 
(LUBW-Nr. 315132). ” 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan enthält bereits einen Hinweis 
zur Lage im Wasserschutzgebiet. 

A.10.7 Aktuell findet im Plangebiet keine hydro-
geologische Bearbeitung durch das LGRB 
statt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.8 Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim LGRB vorliegenden Unter-
lagen ist das Plangebiet nicht von Altberg-
bau oder künstlich geschaffenen Althohl-
räumen (bspw. Stollen, Bunker, unterirdi-
sche Keller) betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.10.9 Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.10.10 Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht über 
die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (https://www.lqrb-
bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster, welches im Internet unter 
der Adresse https://lgrb-bw.de/qeotouris-
mus/qeotope (Anwendung LGRB-Mapser-
ver Geotop- Kataster) abgerufen werden 
kann.  

Anlage /Hinweisblatt 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

https://www.lqrb-bw.de/
https://www.lqrb-bw.de/
https://lgrb-bw.de/qeotourismus/qeotope
https://lgrb-bw.de/qeotourismus/qeotope
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A.11 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. Umwelt – Ref. 54.1 
(Schreiben vom 20.07.2023) 

A.11.1 Bei plan- und beschreibungsgemäßer 
Ausführung des Vorhabens bestehen aus 
störfallrechtlicher Sicht, welche den Be-
triebsbereich der im Umfeld des Plange-
biets ansässigen Firma xxx betreffen, 
keine Bedenken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.2 Schallimmissionen - Gewerbelärm: 

Die im Rahmen der 8. Änderung des Be-
bauungsplans „Sandroggen“ vom Büro 
Modus Consult, Karlsruhe erstellte schall-
technische Untersuchung (Stand Dezem-
ber 2022) zeigt, dass Betriebslärmemissi-
onen von den umliegenden Industrie- und 
Gewerbegebietsflächen auf das Plange-
biet einwirken. 
Durch diese Nutzungen werden an ver-
schiedenen Immissionsorten die jeweils 
maßgebenden Immissionsrichtwerte über-
schritten. 

Die in Kapitel 8 "Vorschlag für textliche 
Festsetzungen" des vorliegenden Gutach-
tens beschriebenen Maßnahmen sollten 
entsprechend aufgenommen werden und 
sind vollumfänglich umzusetzen, um eine 
unzulässige Lärmeinwirkung auf die inner-
halb des Plangebiets vorgesehenen 
schutzbedürftigen Nutzungen zu vermei-
den.  

Dies wird berücksichtigt. 

Die im Lärmgutachten aufgeführten Schallschutz-
maßnahmen wurden vollständig in den Festset-
zungskatalog des Bebauungsplans aufgenommen. 

A.11.3 Hinweise: 

Wir weisen darauf hin, dass durch die 
8. Änderung des Bebauungsplans 
„Sandroggen“ im Plangebiet die Ansied-
lung von Wohngebäuden in unmittelbarer 
Nähe zu gewerblich genutzten Gebieten 
geplant ist. Erfahrungsgemäß entstehen in 
solchen Gebieten immer wieder Konflikte 
zwischen diesen Nutzungen, weshalb wir 
die Änderung des Bebauungsplans - auch 
im Hinblick auf störfallrechtlicher Belange 
und den Planungsgrundsatz nach § 50 
BImSchG - nicht begrüßen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird in den Bebauungsvorschriften und in der Be-
gründung bereits darauf hingewiesen, dass sich das 
Plangebiet im Konsultationsradius eines Störfallbe-
triebes befindet. Bei allen Bauanträgen innerhalb 
des Konsultationsradius des Störfallbetriebes ist 
zwingend das Referat 54.1 – Industrie – Schwer-
punkt Luftreinhaltung zu beteiligen, sodass die zu-
ständige Behörde Vorschläge für geeignete Maß-
nahmen unterbreiten kann, die das Gefährdungspo-
tenzial insgesamt auf ein vertretbares Maß reduzie-
ren.  

Ferner war im bisher festgesetzten Mischgebiet be-
reits ein Anteil an Wohnnutzung zulässig. Zudem 
wurden die im Lärmgutachten aufgeführten Schall-
schutzmaßnahmen vollständig in den Festsetzungs-
katalog des Bebauungsplans aufgenommen. 
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A.12 Regierungspräsidium Stuttgart – Ref. 16 Kampfmittelbeseitigung 
(Schreiben vom 06.06.2023) 

Wir bedanken uns für Ihr Anschreiben. Da-
mit wir für Sie tätig werden können, bitten 
wir Sie den beigefügten Antrag auszufül-
len, zu unterschreiben und mit Lageplänen 
an uns zurückzusenden. Aufgrund der 
ausgedehnten Kampfhandlungen und 
Bombardierungen, die während des 2. 
Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, im 
Vorfeld von jeglichen Bau-(Planungs-)ver-
fahren eine Gefahrenverdachtserfor-
schung in Form einer Auswertung von 
Luftbildern der Alliierten durchzuführen. 

Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen 
sind daher als potenzielle Kampfmittelver-
dachtsflächen einzustufen. 

Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmit-
telbeseitigungsdienst Baden-Württemberg 
allerdings Luftbildauswertungen für Dritte, 
zu den Beurteilungen möglicher Kampf-
mittelbelastungen von Grundstücken auf 
vertraglicher Basis nur noch kostenpflich-
tig durchführen. 

Diese Auswertung kann bei uns mittels ei-
nes Vordrucks beantragt werden. Die da-
für benötigten Formulare können auch un-
ter www.rp-stuttqart.de (->Service->For-
mulare und Merkblätter) gefunden wer-
den. 

Bitte beachten Sie hierzu auch den An-
hang. 

Die momentane Bearbeitungszeit hierfür 
beträgt zurzeit mind.35 Wochen ab Auf-
tragseingang. Eine Abweichung von der 
angegebenen Bearbeitungszeit ist nur in 
dringenden Fällen (Gefahr in Verzug) 
möglich. Bitte sehen Sie von Nachfragen 
diesbezüglich ab. 

Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf 
hin, dass sich aufgrund der VwV- Kampf-
mittelbeseitigungsdienst des Innenminis-
teriums Baden-Württemberg vom 
31.08.2013 (GABI. S. 342) die Aufgaben 
des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Ba-
den-Württemberg auf die Entschärfung, 
den Transport und die Vernichtung von 
Kampfmitteln beschränken. 

Die Beratung von Grundstückseigentü-
mern sowie die Suche nach und die 

Dies wird berücksichtigt. 

Durch das Büro KAMPA Kampfmittelerkundung aus 
Landsberg wurde eine historisch-genetische Re-
cherche bzw. eine historische Luftbildauswertung 
durchgeführt. Im Ergebnis heißt es, dass eine Belas-
tung durch Bomben ausgeschlossen werden kann. 
Eine Kampfmittelbelastung durch Artilleriemunition 
oder deren wesentlichen Rest werden jedoch nicht 
ausgeschlossen. Daher wird in dem Bebauungsplan 
angehängten Gutachten empfohlen, im Vorfeld der 
Baugrunduntersuchungen eine Kampfmitteldetek-
tion (mit Georadarsystem Detektor Duo) durchzu-
führen.  

Dies wird in die Hinweise zum Bebauungsplan auf-
genommen. 

http://www.rp-stuttqart.de/
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Bergung von Kampfmitteln kann vom 
Kampfmittelbeseitigungsdienst nur im 
Rahmen seiner Kapazität gegen vollstän-
dige Kostenerstattung übernommen wer-
den. Soweit der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst nicht tätig werden kann, sind für 
diese Aufgaben gewerbliche Unterneh-
men zu beauftragen. Bei eventuellen 
Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per-
sönlich zur Verfügung. 

A.13 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 27.06.2023) 

A.13.1 Die Bebauungsplanänderung erfolgt nach 
13a BauGB, umfasst einen Geltungsbe-
reich von ca. 0,3 ha, entwickelt sich nicht 
aus dem Flächennutzungsplan und setzt 
im Wesentlichen ein Allgemeines Wohn-
gebiet WA fest. 

Die Nachverdichtung mit Reihenhäusern 
im Bestand wird begrüßt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.13.2 Nach Ziffer 2.1 der Begründung entwickelt 
sich die Bebauungsplanänderung nicht 
aus dem Flächennutzungsplan. 
Folglich ist der Flächennutzungsplan nach 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung anzupassen. 
Wir weisen darauf hin, dass nach § 6 Abs. 
5 BauGB jedermann über den aktuellen 
Stand des Flächennutzungsplans Aus-
kunft verlangen kann. 
Folglich ist der Flächennutzungsplan un-
verzüglich nach Rechtskraft der Bebau-
ungsplanänderung zu berichtigen. Zur Ak-
tualisierung des Raumordnungskatasters 
AROK sind der berichtigte Flächennut-
zungsplan und die Bebauungsplanände-
rung dem Regierungspräsidium Freiburg 
zuzustellen. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Nach Verfahrensabschluss wird eine zeitnahe FNP-
Berichtigung zugesichert. 

Die Unterlagen werden dem Regierungspräsidium 
zu gegebener Zeit zugesandt. 

A.13.3 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine weiteren Hinweise und Einwendun-
gen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 12.07.2023) 

A.14.1 Der Änderungsbereich von knapp 0,3 ha 
Größe befindet sich im Kernort Neuenburg 
am Übergang zwischen den Wohnlagen 
im Nordosten und den großen Industrie- 
und Gewerbegebieten im Westen. Dem 
geltenden Bebauungsplan entsprechend 
ist hier (u.E. folgerichtig) derzeit ein Misch-
gebiet (Ml) rechtswirksam ausgewiesen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Der Außenbereich der Wohngebäude wurde ange-
passt, so dass nun ein Innenbereich und Spielbe-
reich für Kinder entstehen kann. Vier der zwölf Ter-
rassen zeigen nun nach Osten. 
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Westlich und östlich bzw. südöstlich des 
Plangebietes ist wohl uneingeschränktes 
Gewerbegebiet GE ausgewiesen. Ein In-
vestor möchte hier nun schutzwürdige 
Wohnbebauung in Form von mehreren 
Reihen- und Doppelhäusern realisieren. 
Die Wohngebäude sollen (verständlicher-
weise) mit ihren Wohn- und Außenwohn-
bereichen/ Terrassen nach Süden ausge-
richtet sein. Mit der an die gewerblichen 
Lagen heranrückende Wohnbebauung 
wird damit die bereits vorhandene Gemen-
gelage erneut verstärkt: 

Auf das künftige Wohngebiet wirken von 
Westen und Süden her die Immissionen 
von umliegenden Industrie- und Gewerbe-
gebietsflächen ein. Direkt westlich angren-
zend liegt ein Transportunternehmen mit 
einer an die geplante Wohnbebauung un-
mittelbar angrenzenden Lkw-Waschan-
lage, die Fa. xxx, daran nach Westen an-
schließend wiederum vielfältige industri-
elle und gewerbliche Nutzungen. Südlich 
gegenüber finden sich weitere gewerbli-
che Flächen, die zurzeit als zusätzliche 
Abstellflächen für die Lkw der Transport-
firma dienen. Auf das Plangebiet wirken 
des Weiteren von Süden die Straßenver-
kehrslärmgeräusche der Saarengrün-
straße ein. 

A.14.2 Dem Planentwurf ist ein Schallgutachten 
beigefügt, welches den auf das Plangebiet 
einwirkenden Verkehrs- sowie (auch po-
tenziellen) Gewerbelärm untersucht und 
Maßnahmenvorschläge erarbeitet. Das 
Gutachten zeigt deutlich auf, dass das 
Plangebiet sowohl durch Straßenver-
kehrslärm, als auch durch Gewerbelärm in 
relevanter Weise beaufschlagt wird bzw. 
jederzeit werden kann. Und dies aus zwei 
Richtungen. Um dem entgegenzuwirken, 
wurden gutachterlicherseits ein Mix aus 
aktiven und passiven Lärmschutzmaßnah-
men entwickelt und vorgeschlagen. Die 
Maßnahmen sind in die Bebauungsvor-
schriften eingeflossen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14.3 Nach Rücksprache mit dem derzeit primär 
betroffenen Betrieb, der westlich angren-
zenden Fa. xxx, welche über die Planung 
umfassend informiert und mit eingebun-
den war, werden zur Planung keine grund-
sätzlichen Bedenken geäußert. Wesent-
lich ist für das Unternehmen, dass es 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Lärmsituation wurde geprüft. Folgende pla-
nungsrechtliche Festsetzung wurde in den Bebau-
ungsplan aufgenommen: 

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind am Gebäude 
des südwestlichen Baufensters zur 
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seinen Betrieb bzw. seine betrieblichen 
Prozesse wie bisher, so auch unbeein-
trächtigt und ungestört fortführen kann. 

Es wird jedoch unsererseits allgemein da-
rauf hingewiesen, dass neue Bewohner 
grundsätzlich wesentlich schneller zu An-
wohnerbeschwerden neigen als langjährig 
an Betriebe bzw. deren betriebliche Emis-
sionen „gewöhnte“ Anwohner. Zudem 
können die neuen Bewohner nach Einzug 
die Räume der Wohnungen jederzeit be-
liebig umnutzen, so dass in den Dachge-
schossen nachträglich schutzbedürftige 
Aufenthaltsräume „entstehen“ könnten (s. 
Festsetzung Ziffer 1.11.3). Es wird des-
halb dringend empfohlen, gegenüber dem 
Vorhabenträger darauf hinzuwirken, dass 
in Kauf- oder Mietverträgen entspre-
chende Hinweise zur (dargelegten) Situa-
tion mit aufzunehmen sind. 

Lärmschutzwand L1 an der nächstgelegenen Gie-
belfassaden notwendige, öffenbare Fenster von 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen im Sinne der 
DIN 4109 im Dachgeschoss nicht zulässig. 

A.14.4 Weitere Anregungen und Hinweise: 

In der Planzeichnung ist die Lärmschutz-
wand L4 nicht vollständig sichtbar, ihre ge-
naue Lage und Abmessung (daher) auch 
nicht. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Lärmschutzwand L4 ist nicht mehr Gegenstand 
der vorliegenden Planung. 

A.14.4.1 In der Begründung, Ziffer 4.1 wird nur die 
Lärmschutzwand im Westen des Plange-
bietes erwähnt. Da diese hinsichtlich der 
Dachgeschosse der Wohngebäude keine 
Schutzwirkung entfalten kann, wird ange-
regt, die Begründung auch an dieser Stelle 
entsprechend explizit zu ergänzen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung unter Kapitel 4 (Konzeption der Pla-
nung) wird in den Bezug auf den Lärmschutz kon-
kretisiert. 

A.14.4.2 Der Begründung, Ziffer 5.2 geht u.E. nicht 
eindeutig hervor, dass mit den Bebau-
ungsvorschriften „2 Vollgeschosse plus 
Dachgeschoss“ zulässig sind. Da dies hin-
sichtlich der Lärmimmissionen bzw. des 
notwendigen Lärmschutzes jedoch rele-
vant ist, wird um eine entsprechende Klar-
stellung gebeten. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird bezüglich der Aussagen zur 
zulässigen Anzahl der Vollgeschosse konkretisiert. 

A.14.4.3 Müssten in der Planzeichnung nicht die 
maßgeblichen Außenlärmpegel(bereiche) 
mit eingezeichnet werden? 

Dies wird berücksichtigt. 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel werden entspre-
chend den Festsetzungsvorschlägen des Fachbei-
trags Schall in die Bebauungsvorschriften aufge-
nommen. 

A.14.4.4 Warum die Darstellungen im FNP, s. Kap. 
2.1 der Begründung, aus dem Jahr 1999 
deutlich von den Baugebietsausweisun-
gen in den rechtswirksamen Bebauungs-
plänen abweichen, wird nicht erläutert. 
Verbindlich ist zwar der jeweils geltende 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Die Gründe für die Abweichungen sind nicht be-
kannt. Möglicherweise wurde die Parzellenun-
schärfe zum Zeitpunkt der BPL-Aufstellung noch 
großzügiger ausgelegt. 
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Bebauungsplan. Eine gesamtheitliche 
Korrektur des FNP wird jedoch angeregt. 

Auf eine gesamtheitliche Korrektur des grundsätz-
lich nicht parzellenscharf zu interpretierenden Flä-
chennutzungsplans wird im Rahmen der vorliegen-
den Bebauungsplanänderung verzichtet. 

A.14.4.5 Entsprechen die verwendeten Füllfarben 
in der Planzeichnung der Planzeichenver-
ordnung? 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Da es sich um eine Deckblattänderung handelt, die 
später auf den bestehenden Bebauungsplan 
„Sandroggen“ aufgeklebt werden soll, orientieren 
sich die Füllfarben an der Farbgebung im bestehen-
den Bebauungsplan. 

A.15 Deutsche Telekom Technik GmbH – Team Betrieb 
(Schreiben vom 09.06.2023) 

A.15.1 Im Planbereich befinden sich Telekommu-
nikationslinien der Telekom, die aus bei-
gefügtem Plan ersichtlich sind. 

Anlage 1 

 

Nach dem Planentwurf sind Änderungen 
im Verlauf der Baugrenzen vorgesehen, in 
der sich Telekommunikationslinien der Te-
lekom befinden, die nur mit einem unver-
hältnismäßig hohen Kostenaufwand 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Telekommunikationslinien liegen im Bereich der 
Flurstücksgrenze. Die Baufenster halten einen ent-
sprechenden Abstand zur Flurstücksgrenze ein. Es 
ist jedoch vorgesehen, dass eine Abfallbehältersam-
melstelle und eine geschlossene Einfriedung (Lärm-
schutzwand) im Bereich der bestehenden Telekom-
munikationslinien der Telekom errichtet werden.  

Die Hinweise werden in den Hinweiskatalog des Be-
bauungsplans aufgenommen. 
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gesichert, verändert oder verlegt werden 
können. 

Wir bitten deshalb, die Baugrenzen so auf 
die vorhandenen Telekommunikationsli-
nien abzustimmen, dass Veränderungen 
oder Verlegungen der Telekommunikati-
onslinien vermieden werden können. 

A.15.2 Der Vorhabenträger hat einen Bauablauf-
zeitenplan aufzustellen und unter Berück-
sichtigung der Belange der Telekom abzu-
stimmen, damit Bauvorbereitung, Materi-
albestellung, Verlegungsarbeiten, Aus-
schreibung von Tiefbauleistungen usw. 
rechtzeitig eingeleitet werden können. Für 
die Baumaßnahme der Telekom benöti-
gen wir eine Vorlaufzeit von 4 Monaten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden in den Hinweiskatalog des Be-
bauungsplans aufgenommen. 

A.15.3 Von Seiten Telekom wird noch eine zweite 
Stellungnahme erfolgen, welche sich mit 
einer Erschließung der Gebäude im Be-
bauungsplan befasst.  

Dazu wurde Ihr Schreiben intern an den 
Bereich Breitband weitergeleitet. 

Dies wird berücksichtigt. 

Siehe Ziffer A.16. 

A.16 Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlassung Südwest – Team Breitband 
(Schreiben vom 27.07.2023) 

Im genannten Planbereich befinden sich 
noch keine Telekommunikationslinien der 
Telekom.  

Zur Versorgung des Planbereiches mit Te-
lekommunikationsinfrastruktur durch die 
Telekom ist die Verlegung neuer Telekom-
munikationslinien im Plangebiet und au-
ßerhalb des Plangebiets erforderlich. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus 
wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung 
des Neubaugebietes mit Telekommunika-
tionsinfrastruktur in unterirdischer Bau-
weise nur bei Ausnutzung aller Vorteile ei-
ner koordinierten Erschließung sowie ei-
ner ausreichenden Planungssicherheit 
möglich ist. 

Wir bitten daher sicherzustellen, dass  

• für den Ausbau des Telekommuni-
kationsnetzes im Erschließungsgebiet die 
ungehinderte, unentgeltliche und kosten-
freie Nutzung der künftig gewidmeten Ver-
kehrswege möglich ist. 

• eine rechtzeitige und einvernehmli-
che Abstimmung der Lage und der Dimen-
sionierung der Leitungszonen 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise zur möglichen Versorgung durch die 
Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Nieder-
lassung Südwest – Team Breitband werden in den 
Hinweiskatalog des Bebauungsplans aufgenom-
men. 

Ferner haben die öffentlichen Verkehrsflächen im 
Bereich des Plangebiets Bestand und eine Ände-
rung ist seitens der Stadt Neuenburg am Rhein nicht 
vorgesehen. 
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vorgenommen wird und eine Koordinie-
rung der Tiefbaumaßnahmen für Straßen-
bau und Leitungsbau durch den Erschlie-
ßungsträger erfolgt, 

• die geplanten Verkehrswege nach 
der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage 
und Verlauf nicht mehr verändert werden. 

Die Telekom orientiert sich beim Ausbau 
ihrer Festnetzinfrastruktur unter anderem 
an den technischen Entwicklungen und Er-
fordernissen. Insgesamt werden Investitio-
nen nach unternehmerischen Gesichts-
punkten geplant.  Der Ausbau durch die 
Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus 
wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint.  

Eine endgültige Entscheidung, ob das 
Plangebiet von der Telekom versorgt wird, 
steht derzeit noch aus. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang 
auf §77i Abs. 7 TKG (Diginetzgesetz), 
dass im Rahmen der Erschließung von 
Neubaugebieten durch die Kommune 
stets sicherzustellen ist, dass geeignete 
passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet 
mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht mit-
verlegt werden. 

A.17 badenovaNETZE GmbH - Gasversorgung 
(Schreiben vom 29.06.2023) 

A.17.1 Die Wirtschaftlichkeit von Leitungsverle-
gungen zur Sicherstellung der Erdgasver-
sorgung ist zu prüfen. Investitionen wer-
den nach unternehmerischen Gesichts-
punkten, auch im Hinblick auf beabsich-
tigte oder vorhandene energetische Kon-
zepte, geplant. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden in den Hinweiskatalog des Be-
bauungsplans aufgenommen. 

A.17.2 Die Versorgung des Verfahrensgebietes 
mit Strom und bei gegebener Wirtschaft-
lichkeit mit Erdgas kann über die beste-
henden Leitungsnetze erfolgen. Hausan-
schlüsse werden nach den technischen 
Anschlussbedingungen der badenova-
NETZEGmbH, den Bestimmungen der 
NAV, NDAV und den Maßgaben der ein-
schlägigen Regelwerke in der jeweils gül-
tigen Fassung ausgeführt. In Anlehnung 
an die DIN 18012 wird für Neubauvorha-
ben ein Anschlussübergaberaum benötigt. 
Der Hausanschlussraum ist an der zur 
Straße zugewandten Außenwand des Ge-
bäudes einzurichten und hat ausreichend 
belüftbar zu sein. Anschlussleitungen sind 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden in den Hinweiskatalog des Be-
bauungsplans aufgenommen. 
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geradlinig und auf kürzestem Weg vom 
Abzweig der Versorgungsleitung bis in 
den Hausanschlussraum zu führen. 

A.18 badenovaNETZE GmbH - Wasserversorgung 
(Schreiben vom 29.06.2023) 

A.18.1 Nach eingehender Prüfung der vorgeleg-
ten Pläne und schriftlichen Unterlagen, tei-
len wir Ihnen mit, dass die Versorgung mit 
Trinkwasser über das bestehende Lei-
tungsnetz erfolgen kann. 

Im Verfahrensgebiet befindet sich ein 
Wasserzählerschacht. Es ist abzuklären, 
ob dieser für die Versorgung des Verfah-
rensgebietes benötigt wird oder Änderun-
gen an dem Schacht nötig sind. 

Dafür bitten wir Sie frühzeitig jedoch min-
destens 8 Wochen vorab mit der badeno-
vaNETZE GmbH, Wiesenweg 4, 79539 
Lörrach, Kontakt aufzunehmen. 

Es besteht ein Versorgungsdruck von 5,5 
bar. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden in den Hinweiskatalog des Be-
bauungsplans aufgenommen. 

A.18.2 Hausanschlüsse werden nach den techni-
schen Bestimmungen der AVB Wasser V 
und den Maßgaben der einschlägigen Re-
gelwerke in der jeweils gültigen Fassung 
ausgeführt. In Anlehnung an die DIN 
18012 wird für Neubauvorhaben ein An-
schlussübergaberaum benötigt. Der Haus-
anschlussraum ist an der zur Straße zuge-
wandten Außenwand des Gebäudes ein-
zurichten und hat ausreichend belüftbar zu 
sein. Anschlussleitungen sind geradlinig 
und auf kürzestem Weg vom Abzweig der 
Versorgungsleitung bis in den Hausan-
schlussraum zu führen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden in den Hinweiskatalog des Be-
bauungsplans aufgenommen. 

A.18.3 Aussagen zur Löschwasserversorgung 
werden von der Stadt Neuenburg am 
Rhein eigenständig getroffen, hierfür wer-
den in der Regel Löschwassermessungen 
der örtlichen Feuerwehr an den umliegen-
den Hydranten (Umkreis 300m) vorge-
nommen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Siehe dazu Ziffer A.6. 
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A.19 Amprion 
(Schreiben vom 19.06.2023) 

Im Planbereich der o. a. Maßnahme ver-
laufen keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens. Planungen von 
Höchstspannungsleitungen für diesen Be-
reich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich 
weiterer Versorgungsleitungen die zustän-
digen Unternehmen beteiligt haben. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Weitere Versorgungsträger wurden beteiligt. Siehe 
Ziffern A.17, A.20 und A.23. 

A.20 PLEDOC 
(Schreiben vom 21.06.2023) 

A.20.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

▪ OGE (Open Grid Europe GmbH), Es-
sen 

▪ Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

▪ Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

▪ Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

▪ Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Es-
sen 

▪ Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

▪ Trans Europa Naturgas Pipeline 
GmbH (TENP), Essen 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.20.2 Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort 
dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.20.2.1 Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

Dies wird berücksichtigt. 

Nach der 1. Offenlage wird der Änderungsbereich 
erweitert. Eine Beteiligung der PLEDOC im Rahmen 
der 2. Offenlage wird zugesagt. 



Stadt Neuenburg am Rhein Stand: 23.02.2026 
8. Änderung des Bebauungsplans „Sandroggen“ Fassung: 2. Offenlage 
und Erlass örtlicher Bauvorschriften  

  

Abwägung der Stellungnahmen aus der 1. Offenlage Seite 34 von 40 

 
 

26-02-23 Abwägung 1. OL (26-02-09).docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.21 Vodafone GmbH 
 (Schreiben vom 15.06.2023) 

Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung 
an die zuständige Fachabteilung weiter-
geleitet, die sich bei Bedarf mit Ihnen zu 
gegebener Zeit in Verbindung setzen 
wird. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei im-
mer unsere obenstehende Vorgangsnum-
mer an. 

Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Um-
verlegung, Mitverlegung, Baufeldfreima-
chung, etc. oder eine Koordinierung/Ab-
stimmung zum weiteren Vorgehen, dass 
die verschiedenen Vodafone-Gesellschaf-
ten trotz der Fusion hier noch separat 
Stellung nehmen. Demnach gelten weiter-
hin die bisherigen Kommunikationswege. 
Wir bitten dies für die nächsten Monate zu 
bedenken und zu entschuldigen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.22 Vodafone West GmbH 
(Schreiben vom 13.12.2024) – Vorgangs-Nr. OEG-5018 

Vodafone ist seit Jahrzehnten ein bewähr-
ter und verlässlicher Partner der Städte 
und Kommunen bei der eigenwirtschaftli-
chen Erschließung von kommunalen Neu-
baugebieten in Deutschland mit Internet, 
Telefonie- und TV-Diensten. Seit vielen 
Jahren realisiert Vodafone über 200 Neu-
baugebiete jährlich über unser modernes 
Glasfaser-Koaxial-Hochgeschwindig-
keitsnetz. 

Eine aktuelle Erschließungsprüfung hat 
ergeben, dass wir das NBG „Sandroggen“ 
eigenwirtschaftlich leider nicht auskömm-
lich versorgen können. 

Wir danken Ihnen dennoch herzlich für die 
Beteiligung am Erschließungsverfahren 
und hoffen, dass Sie uns auch zukünftig 
frühzeitig über Ihre Ausbaumaßnahmen 
informieren werden.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei im-
mer unsere obenstehende Vorgangsnum-
mer an. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.23 terranets bw GmbH 
(Schreiben vom 06.06.2023) - keine weitere Beteiligung 

Im Geltungsbereich des oben genannten 
Bebauungsplanes (gilt nur für rot markier-
ten Bereich) liegen keine Anlagen der ter-
ranets bw GmbH, so dass wir von dieser 
Maßnahme nicht betroffen werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.24 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 09.06.2023) 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 
Sach- und Rechtslage werden Verteidi-
gungsbelange nicht beeinträchtigt.  

Es bestehen daher zum angegebenen 
Vorhaben seitens der Bundeswehr als 
Träger öffentlicher Belange keine Ein-
wände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.25 Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler 
(Schreiben vom 03.07.2023) 

Bauleitplanerische Belange des Gemein-
deverwaltungsverbandes Müllheim - Ba-
denweiler sind durch die o.g. Bebauungs-
planänderung nicht berührt. 

Sofern sich keine bauplanungsrechtlichen 
Änderungen im weiteren Verfahren erge-
ben, ist eine weitere Beteiligung des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Müllheim-
Badenweiler nicht erforderlich. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENT-
LICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 320 Gesundheitsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

B.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 470 Vermessung und Geoinformation 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

B.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 540 Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

B.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 650/660 Untere Straßenverkehrsbehörde 
und Landkreis als Straßenbaulastträger 
(gemeinsames Schreiben vom 29.06.2023) 

B.5 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 47.1 Straßenbau Nord 
(Schreiben vom 4.07.2023) 

B.6 Regierungspräsidium Stuttgart – Ref. 46.2 Luftverkehr und Luftsicherheit 
(Schreiben vom 09.06.2023) 

B.7 Polizeipräsidium Freiburg 
(Schreiben vom 13.06.2023) 

B.8 Die Autobahn GmbH 
(Schreiben vom 07.06.2023) -Keine weitere Beteiligung 

B.9 Transnet BW GmbH 
(Schreiben vom 15.06.2023) – keine weitere Beteiligung 

B.10 Gemeinde Bad Bellingen 
(Schreiben vom 13.06.2023) – Keine weitere Beteiligung 

B.11 Regierungspräsidium Freiburg Ref. 21 Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Ge-
sundheitswesen 

B.12 Regierungspräsidium Freiburg Abt. 56 Naturschutz und Landschaftspflege 

B.13 Regierungspräsidium Freiburg Ref. 54.3 Industrie und Gewerbe 

B.14 Regierungspräsidium Freiburg Ref.54.2 Industrie und Gewerbe 

B.15 Landesamt für Denkmalpflege 

B.16 Handelsverband Südbaden 

B.17 Handwerkskammer Freiburg 

B.18 Zweckverband Gewerbepark Breisgau 

B.19 Mulhouse Alsace Agglomèration-m2A 

B.20 Landesnaturschutzverbände LNV/BUND/NaBu 

B.21 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.22 BUND e.V. 

B.23 Abwasserzweckverband Weilertal 

B.24 Tourismusverein Neuenburg am Rhein 

B.25 Stadt Müllheim 



Stadt Neuenburg am Rhein Stand: 23.02.2026 
8. Änderung des Bebauungsplans „Sandroggen“ Fassung: 2. Offenlage 
und Erlass örtlicher Bauvorschriften  

  

Abwägung der Stellungnahmen aus der 1. Offenlage Seite 37 von 40 

 
 

26-02-23 Abwägung 1. OL (26-02-09).docx 

B.26 Stadt Heitersheim 

B.27 Gemeinsamer Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau 

B.28 Gemeinde Schliengen 

B.29 Gemeinde Eschbach 

B.30 Gemeinde Buggingen 

B.31 Gemeinde Badenweiler 

B.32 Gemeinde Auggen 
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C PRIVATE STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

C.1 Person 1 
(Schreiben vom 11.07.2023) 

C.1.1 Wir sind Eigentümer der südwestlich des 
Plangebietes liegenden, über die Straßen-
kreuzung hinweg an das Plangebiet an-
grenzenden Grundstücks. Wir betreiben 
dort einen Störfallbetrieb mit entsprechen-
den gesetzlichen Erfordernissen an die 
Bauleitplanung im Umfeld. In diesem Zu-
sammenhang haben wir erhebliche Be-
denken gegen die Änderung des vorhan-
denen Bebauungsplanes, in dem u.a. eine 
Umzonierung von einem Mischgebiet (Ml) 
in ein Allgemeines Wohngebiet (WA) als 
Vorbereitung für eine Reihen- und Doppel-
hausbebauung vorgesehen ist. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

C.1.2 Es besteht schon vom Grundsatz her eine 
Gebietsunverträglichkeit zwischen dem 
vorgesehenen WA Gebiet und dem süd-
westlich angrenzenden Gl Gebiet, mit dem 
unser Grundstück beplant ist und auf dem 
eine Nutzung der Schwerindustrie ausge-
übt wird. 

Es fehlt an einem Puffer zwischen Indust-
riegebiet und Wohnbebauung, der mit 
dem bisherigen Mischgebiet vorhanden 
war und als Mischgebiet gerade noch aus-
reichend schien. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Ferner war im bisher festgesetzten Mischgebiet be-
reits ein Anteil an Wohnnutzung zulässig.  

Zudem wurden die im Lärmgutachten aufgeführten 
Schallschutzmaßnahmen vollständig in den Festset-
zungskatalog des Bebauungsplans aufgenommen. 

C.1.3 Bei unserem Betrieb handelt es sich um 
einen Störfallbetrieb. In der Planung fehlt 
jede Auseinandersetzung mit dieser The-
matik. Wir dürfen daran erinnern, dass Sie 
als planende Stelle hier die Verantwortung 
für die künftigen Anwohner haben und mit 
einer regelwidrigen Planung einen Ver-
trauenstatbestand gegenüber dem Eigen-
tümer und etwaigen Käufern im Plangebiet 
schaffen würden, für den die Stadt ggf. 
wird geradestehen müssen. 

Dies wurde geprüft. Die Aussagen werden nicht ge-
teilt. Die Planung setzt sich mit der Thematik des 
Störfallbetriebs auseinander. 

Bereits in der Offenlagefassung wurde auf die Lage 
des Plangebiets innerhalb des Konsultationsradius 
eines Störfallbetriebs und die Beteiligungspflicht des 
Regierungspräsidiums, Referat 54.1 im Hinweiska-
talog der Bebauungsvorschriften hingewiesen. 

Das Regierungspräsidiums, Referat 54.1 wurde be-
teiligt (siehe Ziffer A.11) und hat aus den Lärm-
schutzmaßnahmen keine entsprechenden Auflagen 
gestellt. In Bezug auf den Störfallbetrieb heißt es in 
deren Stellungnahme: „Bei plan- und beschrei-
bungsgemäßer Ausführung des Vorhabens beste-
hen aus störfallrechtlicher Sicht, welche den Be-
triebsbereich der Person 1 betreffen, keine Beden-
ken.“ 
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C.1.4 Auf Seite 18 wird noch einmal explizit aus-
geführt, dass "Besonderheiten einzelner 
Industrie- und Gewerbebetriebe nicht in 
die Betrachtung eingestellt" werden," 
„keine Berücksichtigung von Betriebszei-
ten und der besonderen Charakteristik von 
Geräuschen", keine "Zu- und Abschläge 
für z.B. Geräuscheinwirkung in besonders 
ruhebedürftigen Zeiten oder impulshaltige 
Geräusche“.  

Auch hier steht klar und deutlich vermerkt, 
dass man die Probleme sieht und offenen 
Auges darüber hinwegzugehen gedenkt. 

Die Erwägungen zum Schallschutz leiden 
nach alledem an massiven Abwägungs-
fehlern, insbesondere an der fehlenden 
Ermittlung als wesentlich erkannter Be-
lange. 

Die Aussagen werden nicht geteilt. 

Im Fachbeitrag Schall, Kapitel 6, werden die Vorge-
hensweise der schalltechnischen Bewertung des 
Gewerbelärms ausgeführt. Bereits heute sind die 
bestehenden Gewerbebetriebe in ihren Emissionen 
aufgrund der vorhandenen schutzwürdigen Nutzun-
gen im Allgemeinen Wohngebiet, u.a. an der Wer-
ner-von-Siemens-Straße beschränkt (vgl. Plan 6, 
Fachbeitrag Schall). Auf Grundlage der planungs-
rechtlich zulässigen Immissionen ermittelten Beur-
teilungspegel innerhalb des Plangebietes wurden 
aktive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände 
entlang der westlichen und südlichen Plangebiets-
grenze) festgesetzt sowie öffenbare Fenster zur 
Giebelseite in den Dachgeschossen ausgeschlos-
sen.  

D.h. dem auf das Plangebiet einwirkenden Gewer-
belärm wurde somit Rechnung getragen.  

Ferner wurde in einem jüngst Seitens der Stadt Neu-
enburg am Rhein zur Rechtskraft gebrachten Be-
bauungsplan („Hans-Buck-Straße") eine Lärmpe-
gelmessung von Schießgeräuschimmissionen 
durchgeführt, die von dem genannten Störfallbetrieb 
ausgehen. In den Berechnungen ist zu erkennen, 
dass die kurzzeitigen Geräuschspitzen am Plange-
biet 80 dB(A) nicht überschreiten. Der maßgebende 
Richtwert für kurzzeitige Geräuschspitzen eines WA 
liegt bei 85 dB(A). Somit besteht auch hier kein Be-
denken gegen das Bebauungsplanvorhaben. Der 
Bebauungsplan „Hans-Buck-Straße“ inklusive sei-
ner Gutachten kann bei der Stadt Neuenburg am 
Rhein bzw. auf der Homepage unter www.neuen-
burg.de eingesehen werden.  

Der Fachbeitrag Schall wird diesbezüglich ergänzt. 

C.1.5 Bitte beachten Sie, dass wir - gerade in 
Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen - 
gehalten sind, den uneingeschränkten Be-
trieb unserer Anlage für die Zukunft sicher-
zustellen: Wir wären gehalten, Rechtsmit-
tel gegen die Planung einzulegen, sollte 
sie fortgesetzt werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es ist nachvollziehbar, dass grundsätzlich ein Her-
anrücken von Wohnnutzungen an den Störfallbe-
trieb skeptisch gesehen wird.  

Bei der Abwägung der Belange des Störfallbetriebs 
ist neben der Stellungnahme des für Störfallbetriebe 
zuständigen Referats beim RP auch zu berücksich-
tigen, dass schon bisher auf dem, als Mischgeiet im 
Bebauungsplan festgesetzten Grundstück, Wohn-
häuser hätten entstehen können, da Mischgebiete 
nach dem Gebietscharakter auch dem Wohnen die-
nen. Der Investor hat angeboten gerne auch Mitar-
beiter des Störfallbetriebs bei der Wohnungsver-
gabe zu berücksichtigen. Ferner befinden sich in un-
mittelbarer Nähe im Nordosten und Osten des Plan-
gebiets bereits bestehende Wohnbebauungen im 
dort festgesetzten allgemeinen Wohngebiet (WA). 

http://www.neuenburg.de/
http://www.neuenburg.de/
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